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Vorwort zur elften Auflage

Das Umweltrecht ist für den Schutz der natürlichen Ressourcen und Ökosys-

teme von wesentlicher Bedeutung und spiegelt unsere größte Hoffnung für

die Zukunft unseres Planeten wider.

Rio+20-Erklärung des Weltkongresses zu Gerechtigkeit, Regierungs-

führung und Recht für ökologische Nachhaltigkeit, Rio de Janeiro, 20.

Juni 2012

Vor dem Jahr 1970 war Umweltrecht in der deutschen Sprache noch

ebenso unbekannt wie die Wörter Umweltschutz oder Umweltpolitik; man-

che hielten sie bei ihrem ersten Aufscheinen für Supernovae am Himmel

der Begriffe, kurz aufflammend und bald wieder erlöschend. Inzwischen

sind sie uns geläufig. In Deutschland stieg die Zahl an einzelnen Bundes-

gesetzen, die als Stammgesetze der Umweltpflege gewidmet sind, bis jetzt

auf etwa 70 an; sie beruhen im Wesentlichen auf den Vorgaben des Um-

weltrechts der Europäischen Union. Auch weltweit ist es zu einem Auf-

und Ausbau des Umweltrechts auf nationaler, regionaler und globaler

Ebene gekommen, vorangebracht durch die seit 1981 dekadenweise auf-

gestellten Umweltrechtsprogramme der Vereinten Nationen („Montevideo

I–V“). Das Umweltrecht ist als eigenständiges Rechtsgebiet nicht mehr

wegzudenken.

Das erstmals 1980 unter dem Titel Umweltrecht – Einführung in ein neues

Rechtsgebiet erschienene Buch hat diese Entwicklung in nunmehr elf Auf-

lagen fördernd begleitet. Es will auf knappem Raum und konzentriert auf

die wichtigsten Umweltgesetze des Bundes in einer einheitlich strukturier-

ten Darstellungsweise Grundkenntnisse über das in Deutschland geltende

Umweltrecht vermitteln und wendet sich an alle diejenigen, die aus unter-

schiedlichen Gründen an einer ersten und allgemein verständlichen Infor-

mation über die rechtliche Seite des Schutzes und der Pflege der natürli-

chen Lebensgrundlagen interessiert sind.

Die überarbeitete Neuauflage bringt das Buch auf den aktuellen Stand

und berücksichtigt gegenüber der Vorauflage vor allem das Gesetz zur Mo-

dernisierung der Umweltverträglichkeitsprüfung (2017), die Änderungen des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) und den Regierungsentwurf ei-

nes Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG-E 2019).

Auf die Entwürfe des bislang leider nicht zustande gekommenen Um-

weltgesetzbuchs (UGB-KomE 1997, UGB-E 1999 und UGB-E 2009), das die

Kernbestände des legislativ zerstreuten Umweltrechts zusammenfasst und

vereinheitlicht, wird wegen deren bleibender Bedeutung für Stand und

Fortentwicklung des Umweltrechts gelegentlich Bezug genommen.

Wangen im Allgäu, im November 2019 Peter-Christoph Storm
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